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§ 1 

Die Stiftung erhält den Namen:  ______________________________________________ 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Sie ist eine 

Stiftung des privaten Rechts und hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

§ 2 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung hat die 

Aufgabe, dazu beizutragen, dass unter Natur- oder Landschaftsschutz stehende oder 

dafür geeignete Flächen, Naturdenkmäler, Baudenkmäler, Bodendenkmäler und 

bewegliche Denkmäler sowie Kulturgüter, die für die Schönheit, Vielfalt und 

Geschichte des Landes und das Heimatgefühl und Landesbewusstsein seiner Bürger 

Bedeutung haben, erhalten, gepflegt und für die Bürger erfahrbar gemacht werden. Sie 

soll die Bereitschaft von Bürgern und Gruppen zur Mitarbeit an dieser Aufgabe wecken 

und fördern. Dieser Zweck soll vorrangig durch die Förderung privater Initiativen vor 

Ort verwirklicht werden. Die Stiftung wird insbesondere dort tätig, wo die staatliche 

Förderung nicht oder nur beschränkt wirksam wird. Die Stiftung ist selbstlos tätig und 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Die Stiftung kann für die Dauer des Abkommens zwischen der Regierung des Landes 

Brandenburg und der Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen über umfassende 

Zusammenarbeit vom 03.12.1990 jährlich bis zur Höhe von 10 v. H. der Zinserträge 

aus den in zulässige Rücklagen eingestellten Mitteln vergleichbaren steuerbegünstigten 

Vereinen und Stiftungen im Lande Brandenburg zur Erfüllung der laufenden 

Stiftungsaufgaben zuwenden (§ 58 Nr. 2 Abgabenordnung). 

§ 3 

Die Stiftung kann zu den in § 2 genannten Zwecken das Eigentum an Grundstücken, 

Denkmälern und Kulturgütern erwerben, sie verwalten, Maßnahmen zu ihrer 

Erhaltung und Sicherung unterstützen und die naturschutz- und denkmalgerechte 

Nutzung fördern. Die Stiftung leistet Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz, den 

Denkmalschutz, die Kulturpflege und das Landesbewusstsein. Von der Stiftung 

erworbene oder geförderte Grundstücke und Denkmäler sollen mit einem 

Landessymbol gekennzeichnet werden.  
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§ 4 

Das Land stiftet als Anfangsvermögen ein Kapital von 10 Mio. DM und wird der Stif-

tung aus seinem Besitz Naturschutzgrundstücke übertragen. Die Stiftung erfüllt ihre 

Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungskapitals, den ihr zufließenden Lotterieerträgen, 

aus Spenden und - nach Maßgabe des Landeshaushaltes - auch aus Haushaltsmitteln. 

Alle Bürger, Unternehmen und Organisationen im Land sind aufgerufen, die Arbeit der 

Stiftung zu unterstützen. 

§ 5 

Die Stiftung hat die ihr zufließenden öffentlichen und privaten Mittel und Erträge 

ausschließlich für Zwecke des Naturschutzes, der Denkmalpflege, der Pflege von 

Kultur, Brauchtum, Landesgeschichte und Landesbewusstsein, die gemeinnützig im 

Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften sind, zu verwenden. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ein Rechtsanspruch 

auf Zuwendungen von Stiftungserträgen besteht nicht. 

 § 6 
Organe der Stiftung sind: 

- der Stiftungsrat;  

- der Stiftungsvorstand; 

- der Geschäftsführer. 

Der Stiftungsrat entscheidet über die Grundsätze der Arbeit der Stiftung, erlässt eine 

Geschäftsordnung und bestellt den Vorstand. Der Stiftungsrat kann die ausgeschiedene 

Präsidentin oder den ausgeschiedenen Präsidenten der Stiftung zur Ehrenpräsidentin 

bzw. zum Ehrenpräsidenten berufen. Die Ehrenpräsidentin bzw. der Ehrenpräsident ist 

berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands und des Stiftungsrates mit beratender 

Stimme teilzunehmen. Eine Ehrenpräsidentin bzw. ein Ehrenpräsident kann weder 

dem Vorstand noch dem Stiftungsrat als Mitglied angehören. Der Stiftungsvorstand 

erstellt das jährliche Arbeitsprogramm, den Wirtschaftsplan, die mittelfristige 

Finanzplanung und den Jahresabschluss. Er entscheidet über wichtige Ankaufs- und 

Förderungsmaßnahmen und bestellt und beaufsichtigt den Geschäftsführer. 

Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die 

Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Er handelt durch den Präsidenten der Stiftung 
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oder dessen Vertreter und ein weiteres Mitglied. Der Geschäftsführer erledigt die 

laufenden Geschäfte im Rahmen einer vom Stiftungsvorstand erlassenen 

Geschäftsordnung. Er hat die Rechtsstellung eines besonderen Vertreters im Sinne des 

§ 30 BGB und ist auch zu Grundstücksgeschäften vertretungsberechtigt. 

§ 7 

Die Landesregierung beruft für die Dauer von fünf Jahren auf Vorschlag des 

Ministerpräsidenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als Mitglieder des 

Stiftungsrates. Der Ministerpräsident gehört dem Stiftungsrat als Vorsitzender an, die 

für Natur- und Umweltschutz, Denkmalschutz und kulturelle Angelegenheiten 

zuständigen Mitglieder der Landesregierung bzw. im Falle der Ressortverantwortung 

des Ministerpräsidenten / der Ministerpräsidentin der zuständige Staatssekretär / die 

zuständige Staatssekretärin gehören dem Stiftungsrat als stellvertretende Vorsitzende 

an. Die Mitglieder der Landesregierung können sich vertreten lassen. Die Landes-

regierung beruft in den Stiftungsrat: 

- 2 Vertreter der Landschaftsverbände, 

- 3 Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, 

- 6 Vertreter der Naturschutz- und Heimatverbände, 

- 2 Vertreter der Wirtschaft, 

- 2 Vertreter der Gewerkschaften, 

- 2 Vertreter des kulturellen Lebens, 

- 2 Vertreter der Kirchen, 

- 1 Vertreter der Denkmalpflege. 

In den Stiftungsrat sollen neben Vertretern des Stifters in erster Linie Bürger berufen 

werden, die sich bereits im Sinne des Stiftungszwecks engagiert haben. Die 

Landesregierung kann bis zu 5 weitere Mitglieder zur Person berufen. Der Stiftungsrat 

kann mit einfacher Mehrheit bis zu 5 weitere Mitglieder berufen.  _______________ 

Bei Ausscheiden eines Mitglieds des Stiftungsrates wird die Nachfolgerin oder der 

Nachfolger für die verbleibende Zeit der Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds von 

der Landesregierung oder dem Stiftungsrat berufen. Das ausscheidende Mitglied bleibt 

bis zu Berufung einer Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers im Amt. 

Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ihnen dürfen 

keine Vermögensvorteile zugewendet werden. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer 

Auslagen. 
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§ 8 

Der Stiftungsrat veranlasst die Bildung eines Fördervereins. 

§ 9 

Der Stiftungsvorstand besteht aus dem Präsidenten der Stiftung, seinem Vertreter und 

drei weiteren Mitgliedern, die sämtlich vom Stiftungsrat für fünf Jahre bestellt werden. 

§ 10 

Zur Unterstützung der Arbeit der Stiftung kann ein Beirat gebildet werden. Auf 

Vorschlag des Stiftungsvorstandes beruft der Stiftungsrat Männer und Frauen, die die 

Arbeit der Stiftung fachlich begleiten. 

§ 11 

Stiftungsrat und Stiftungsvorstand können gemeinsam die Auflösung und 

Umwandlung der Stiftung mit der Mehrheit ihrer Mitglieder beschließen, wenn die 

Umstände es nicht mehr zulassen, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu 

erfüllen. Stiftungsrat und Stiftungsvorstand beschließen ebenfalls gemeinsam über 

Satzungsänderungen.  

§ 12 

Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung der Stiftung bedürfen 

der Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbehörde. Sie sind der zuständigen 

Finanzbehörde anzuzeigen; Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, 

bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes. Der neue Stiftungszweck 

muss gemeinnützig sein. Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das 

Vermögen an das Land Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 1 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung hat Natur, Landschaft, Denkmäler und 

Kulturgüter zu sichern, für die Menschen erfahrbar zu machen sowie das 

Heimatgefühl und das Landesbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. 

(2) Diese gleichrangigen Aufgaben stehen in einem inneren Zusammenhang und 

beziehen sich aufeinander. 

(3) Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterstützt und fördert vorrangig private 

Initiativen am Ort und soll sich der ehrenamtlichen Mitarbeit von Einzelnen und 

Gruppen versichern, die für die Ziele und Aufgaben der Stiftung eintreten. 

§ 2 
Fördergrundsätze 

(1) Zur Erfüllung des Stiftungszweckes fördert die Nordrhein-Westfalen-Stiftung 

Maßnahmen zur Erhaltung und Sicherung von unter Natur- oder Landschaftsschutz 

stehenden oder dafür geeigneten Flächen, von Denkmälern und von Kulturgütern 

und zu deren naturschutz- und denkmalgerechten Nutzung (Objektförderung) 

sowie Projekte (z. B. Veranstaltungen und Veröffentlichungen) zum Naturschutz 

und zur Heimat- und Kulturpflege (Projektförderung). 

(2) Erwirbt die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Eigentum an Grundstücken, Denkmälern 

und Kulturgütern, so ist die Finanzierung zu erwartender Unterhaltungs- und 

Betriebskosten vorher zu sichern, z. B. durch bürgerschaftliche Selbstbeteiligung 

über Fördervereine, Trägergesellschaften und Stiftungen und/oder durch 

Gemeinden/Gemeindeverbände. Laufende Betriebsausgaben werden nicht 

gefördert. 

(3) Da die Nordrhein-Westfalen-Stiftung insbesondere dort tätig werden soll, wo die 

öffentliche Förderung nicht oder nur beschränkt wirksam wird, ist vor einer 

Entscheidung über Ankauf- oder Fördermaßnahmen die Möglichkeit öffentlicher 

Förderung zu prüfen. Die Stiftung ist nicht daran gehindert, sich an Maßnahmen 

Dritter zu beteiligen, wenn anders die Maßnahme nicht verwirklicht werden kann. 

Die Leistungskraft des Empfängers der Zuwendung ist angemessen zu 

berücksichtigen. 
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(4) Maßstab für die Förderung von Objekten und Projekten ist nach der Satzung ihre 

Bedeutung für die Schönheit, die Vielfalt und die Geschichte des Landes und das 

Heimatgefühl und das Landesbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in 

Nordrhein-Westfalen. Vorzugswürdig sind Objekte und Projekte, die mehrere dieser 

Kriterien erfüllen. 

(5) Die Förderung kleiner Maßnahmen steht dabei gleichberechtigt neben den 

größeren Vorhaben der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Naturschutz, Heimat- und 

Kulturpflege sind gleichgewichtige Ziele. Alle Landesteile sollen berücksichtigt 

werden.  

§ 3 
Finanzierungsgrundsätze 

(1) Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung darf sich nur im Rahmen verfügbarer Mittel zur 

Durchführung von Ankaufs- und Fördermaßnahmen verpflichten. Sie kann im 

Rahmen des steuerlich Zulässigen Teile der Erträge dem Stiftungsvermögen 

zuschlagen bzw. in freie Rücklagen einstellen (§ 58 Ziffer 7a Abgabenordnung). Die 

Aufnahme von Krediten für Ankäufe und längerfristige Maßnahmen soll 

ausgeschlossen bleiben. 

(2) Für Vorhaben, deren Durchführung sich über ein Rechnungsjahr hinaus erstreckt, 

können gemäß § 58 Ziffer 6 Abgabenordnung Rücklagen in der erforderlichen 

Höhe gebildet werden. Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. 

§ 4 
Zusammenarbeit 

(1) Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung arbeitet partnerschaftlich mit allen Verbänden 

und Organisationen zusammen, die im Sinne des Stiftungszweckes tätig sind. 

(2) Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung arbeitet eng mit den für den Naturschutz sowie 

den für Heimat- und Kulturpflege zuständigen Behörden, insbesondere den 

Landesministerien, den kommunalen Gebietskörperschaften und den kommunalen 

Verbänden, Kirchen und Religionsgemeinschaften zusammen. 
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§ 5 
Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Neben der eigenen Öffentlichkeitsarbeit kann die Nordrhein-Westfalen-Stiftung die 

Öffentlichkeitsarbeit Dritter fördern, wenn dies den Zielen und Aufgaben der 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung dient und die Idee der Stiftung bekannter macht. 

(2) Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung wirbt in Absprache mit der Westdeutschen 

Lotterie-Gesellschaft in der Öffentlichkeitsarbeit für die Rubbellos-Lotterie auch mit 

einzelnen Projekten der Nordrhein-Westfalen-Stiftung für die Idee der Stiftung und 

die Grundlagen ihrer Finanzierung. 

§ 6 
Verfahrensgrundsätze 

(1) Zuwendungen werden auf (formlosen) Antrag gewährt. Die Nordrhein-Westfalen- 

Stiftung kann zu dem Antrag eine Stellungnahme der zuständigen Behörden 

einholen. Sie ist an diese Stellungnahme nicht gebunden. 

(2) Aus dem Antrag müssen Zielsetzung, Kosten, die beabsichtigte 

Gesamtfinanzierung sowie die Höhe und Art der angestrebten Förderung durch die 

Stiftung ersichtlich sein. Dem Antrag ist eine Erklärung darüber beizufügen, ob bei 

anderen Stellen zum gleichen Zweck bereits Mittel beantragt worden sind. Bei 

Baumaßnahmen sind außerdem Bauunterlagen (Pläne, Erläuterungen usw.) 

beizufügen. 

(3) Vor der Auszahlung von Zuwendungen hat sich der Zuwendungsempfänger zur 

zweckgerechten Verwendung der Zuwendung rechtsverbindlich zu verpflichten und 

ggf. entsprechende Rückzahlungsverpflichtungen anzuerkennen. 

§ 7 
Inkrafttreten 

Die Arbeitsgrundsätze treten am 29.06.1988 in Kraft. 
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Nordrhein-Westfalen-Stiftung  
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
 
Haus der Stiftungen in NRW 
Roßstraße 133, 40476 Düsseldorf 
Tel.  (02 11) 45 48 5-0 
Fax  (02 11) 45 48 5-22 
 
www.nrw-stiftung.de 
info@nrw-stiftung.de 
 
Für Kinder: 

www.nrw-entdecken.de 

Satzung 


